
Verbeamtung (NRW)
Beitrag von „Cozumel“ vom 4. Juni 2006 18:53

Nachfrage :

Wenn man sich in dieser "Probezeit" also nicht bewährt, verliert man den Job an der Schule,
richtig?

Aber man kann immer noch als Lehrer arbeiten, z.B. als Angestellter?
Nur Beamter kann man nicht mehr werden?
Man hat ja das 2. Staatsexamen und damit die Berechtigung, als Lehrer zu arbeiten.

Bitte um Klarstellung.

1https://www.lehrerforen.de/thread/13679-verbeamtung-nrw/?postID=119129#post119129
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